Beschäftigungssicherung durch Arbeitszeitverlängerung ist wie

Schnaps gegen Alkoholismus!
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Der Chef spricht laut ins Mikrofon:

„Länger arbeiten, weniger Lohn!

Nur das kann Arbeitsplätze sichern!“

Da müssen Aktionäre kichern.

Keine Unterschrift ohne Bedenkzeit und Beratung unter Zusätzen zum Arbeitsvertrag, mit denen längere Arbeitszeiten vereinbart werden!

	Beispiel zur Arbeitszeitverlängerung:

Ein Betrieb benötigt zur Bewältigung aller anstehenden Arbeiten, Abläufe und Aufgaben 2000 Stunden in der Woche:

Bei einer 35-Stunden-Woche würden dort (2000 Stunden : 35 Stunden/Arbeitnehmer)  ca. 57 Arbeitnehmer in Vollzeit beschäftigt. 

Würde die 40-Stunden-Woche eingeführt, arbeiteten dort nur noch 50 Arbeitnehmer, deren Arbeitslohn pro Stunde um ca. 14, 3% niedriger wäre. Die übrigen 7 Arbeitnehmer werden mangels Arbeit entlassen und arbeitslos.

Die im Betrieb verbleibenden Arbeitnehmer schenken dem Unternehmen die Arbeitsleistung, die vorher von ihren 7 nun arbeitslosen Kollegen erbracht wurde. Außerdem bezahlen sie noch deren Unterhalt (Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Krankenkasse usw.) durch höhere Beiträge. 
Alles klar???

	Notkarte 
bei heiklen Gesprächen mit  

Arbeitgeber oder Vorgesetzten

(oder: Kommen Sie doch mal in mein Büro)

· Erkundigen Sie sich, worum es geht.

· Vorsicht, wenn Sie keinen Grund genannt bekommen.

· Im Gespräch gelassen die Argumente des Gesprächspartners zur Kenntnis nehmen. Nicht dagegen argumentieren.

· Nichts zugeben, nicht abstreiten, was ohnehin offensichtlich ist.

· Sie haben das Recht, zu jedem Gespräch ein Mitglied des Betriebsrates, das Ihr Vertrauen besitzt, hinzuzuziehen (§ 84 BetrVG).

· Wenn der oder die Gesprächspartner Ihre Unterschrift unter einer Erklärung oder einem Dokument verlangen, Bedenkzeit von drei Tagen fordern und nichts unterschreiben. Auch in so genannten Eilfällen dürfen Sie nicht zur Unterschrift gezwungen werden.

· Gegebenenfalls Betriebsrat oder Rechtsbeistand um Hilfe bitten!!!
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